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Regeste

Zusatzleistungen AHV/IV, Neufestsetzung Gemeindezuschüsse | [Der Gemeinderat Stäfa
beschloss am 14. Januar 2020, die allgemeinen Gemeindezuschüsse im Sinn von § 20 ZLG
um 35 bis 55 Prozent zu kürzen.] Der gemeinderätliche Beschluss enthält eine
generell-abstrakte Regelung zur Höhe der allgemeinen Gemeindezuschüsse und ist damit
als Verordnung zu qualifizieren (E. 1). Die Gemeinde Stäfa hat 2004 eine Verordnung
erlassen, welche die (freiwillige) Gewährung der Gemeindezuschüsse nach § 20 ZLG
regelt. Dabei wurde festgelegt, dass die Gemeindezuschüsse maximal in gleicher Höhe wie
die kantonalen Beihilfen gewährt werden und dass der Gemeinderat die Höhe der Beiträge
sowie die Maximalbeiträge festlegt (E. 2.2). Wichtige kommunale Rechtssätze, wozu unter
anderem die wesentlichen Bestimmungen über Zweck, Art und Umfang staatlicher
Leistungen gehören, müssen in der Form des Gemeindeerlasses beschlossen werden, wofür
die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung liegt. Weniger wichtige Rechtssätze
beschliessen die Gemeindebehörden in der Form des Behördenerlasses (E. 2.3). Eine
Kürzung der Gemeindezuschüsse um 35 bis 55 Prozent stellt einen eigentlichen
Systemwechsel dar, weshalb dieser Entscheid in die Zuständigkeit des Gesetzgebers und
damit hier in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung fällt (E. 3).
Gegenstandslosigkeit UP. Gutheissung.

Erwägungen

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und sind der Beschluss des
Gemeinderates vom 14. Januar 2020 sowie Dispositiv-Ziff. I des Rekursentscheids
aufzuheben. In Abänderung von Dispositiv-Ziff. II und III des Rekursentscheids sind die
Rekurskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und ist das
Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Prozessführung als gegenstandslos
geworden abzuschreiben.

E. 5
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und ist das Gesuch der
Beschwerdeführerin um unentgeltliche Prozessführung als gegenstandslos geworden
abzuschreiben.
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